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für das
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Die schweizerische Verkehrspolitik -
eine kohärente konzeption
Ziel: Nachhaltige Mobilität

In der Mai-Ausgabe 1998 der «Schweizer Monatshefte» ist ein Aufsatz
des emeritierten Berner Wirtschaftswissenschaftlers H.-R. Meyer erschienen,

in dem die neuere schweizerische Verkehrspolitik einer kritischen Analyse

unterzogen wird. Meyer wirft unseren Verkehrspolitikern Mangel an
grundsätzlichem Denken vor. Dass dem keineswegs so ist, weist im folgenden
Artikel Michael Ambühl, Botschaftsrat an der Schweizerischen Mission
bei der EU in Brüssel nach, und zwar insbesondere anhand der bilateralen

Verhandlungen Schweiz — EU. Der Autor vertritt seine persönliche Meinung.

L/as Ziel dei schweizetischen

Veikehispolitik — so wie es auch
im Vethandlungsentwuif zum Ausdiuck
kommt — besteht darin, die Effizienz dei
Marktwirtschaft mit den Etfotdetnissen
des Umweltschutzes auf eurokompatible Ait
zu veieinigen. Das heisst, man will
effiziente Vetkehissysteme, die den Anforde-

lungen des Schutzes det Umwelt (im Flach-
und im Alpenland) genügen. Damit ist ein
Konzept gemeint, das auch mit dem
Begiiff einet auf die «Dauer tragbaren Mobilität»

(Sustainable Mobility) umschrieben
witd. Mit dem Stichwott «Eurokompati-
bilität» ist die Absicht angesprochen, in dei
Schweiz die technischen Noimen nach einer
gewissen Zeitspanne dem europäischen
Niveau anzugleichen und damit ein wichtiges
Handelshemmnis, die 28-t-Limite, zu
beseitigen, deien ökonomische und ökologische

Auswitkungen zweifelhaft sind.
Das Ziel soll gemäss voiliegendem Ab-

kommensentwutf in zwei Phasen ereicht
wetden. In einet eisten Phase, einei Übei-
gangszeit, die bis Ende 2004 daueit, findet

ein Phasing in statt: Die Gewichtslimite1

wiid sukzessive von 28 Tonnen
übei 34 Tonnen auf 40 Tonnen angehoben,

womit die diesbezügliche Notm
harmonisier und ein Teilziel - die Euro-

kompatibilität - bereits ereicht wäre. Am
1. Januat 2005 beginnt die zweite Phase

bzw. das «definitive Regime». Dieses Da¬

tum bietet sich insofern an, als in jenem
Zeitraum in det Schweiz und dei EU
gewisse Weichen gestellt weiden müssen:
Die Schweiz muss bis dann die in dei
Veifassung verankere Alpenschutzpolitik
(«Alpeninitiative», BV Ar. 36sexies)

umsetzen. Zudem läuft das Transitabkommen
CH-EU aus dem Jahre 1992 Anfang
2005 aus; auf diesen Teimin muss somit
ein Nachfolge-Regime (das theoretisch
auch ein veittagsloset Zustand sein kann)
festgelegt wetden. In diesem Zusammenhang

ist bedeutend, dass in dei gleichen
Peiiode, nämlich spätestens Anfang 2004,
auch im benachbaren Östeneich das

sogenannte Ökopunkte-System — ein nach

ökologischen Kriterien aufgestelltes
Kontingentsystem - dutch ein anderes, noch

zu definierendes ersetzt witd.

Drei Massnahmen

Wie weiden nun die oben mit den Stich-
wotten «Mafktwirschaft» und «Umweltschutz»

bezeichneten Teilziele füt die 2005
beginnende Phase konkretisier? Gtund-
sätzlich sollen diese so ereicht wetden,
dass lediglich die Bedingungen für den
Rahmen festgelegt weiden, innethalb dessen

sich die Maiktkiäfte frei entfalten.
Odei andeis ausgediückt, sollen die
Rahmenbedingungen füt das freie Spiel des

Matktes so fixier weiden, dass sich dei
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Güteiveikeht effizient, abet umweltvet-
ttäglich abwickelt. Diese Bedingungen
wetden im wesentlichen durch drei
Massnahmen festgelegt:

Erstens sollen die Votaussetzungen
geschaffen wetden, dass zwischen den Gütet-
vetkehtssystemen - Srasse und Schiene -
ein fairer Wettbewerb entsteht und beide

gewisseimassen um Matktanteile kämpfen
müssen2. Damit abei ein solchet Wettbe-
wetb entstehen kann, muss jedes System
füt alle seine Kosten aufkommen. Das In-
srument dazu heisst Kostenanlastung, die
in dei Schweiz sttassenseitig ptimäi dutch
die kilometetabhängige Schweivetkehts-
abgabe (LSVA) sowie eine allfällige Alpentaxe

(ATA) etfolgen soll3.

Zweitens sollen parallel dazu die

Bedingungen festgelegt weiden, dass auch innerhalb

dei Veikehissysteme Werbewetb
existier. Im Srassenveikehissektoi besteht
dieser bereits weitgehend. Dutch die
vorgesehene gegenseitige Marktöffnung CH—

EU wird der Werbewetb zwischen den
einzelnen Lkw-Untetnehmen abei noch vei-
stätkt. Inneihalb des Schienenbeteichs
existier hingegen praktisch noch kein Kon-
kurenzkampf, haben hiei doch noch die

Bahnmonopolisten das Sagen. Das Insttu-
ment füt die Entmonopolisietung heisst

Ttennung von Infrasttuktur und Betrieb
sowie freiet Netz-Zugang konkurieiendet
Bahngesellschaften. In det Schweiz witd dies

mit dem Gesetzespaket zui «Bahntefotm»,
in der EU mit der Richtlinie 91/440 und
deien Folgerichtlinien verwirklicht.

Mit dei dritten Massnahme schliesslich
wiid insbesondere dei Bau von Infrastrukturen

für umweltfreundliche Vetkehisttä-

get anvisiett. Gemeint ist primai dei Bahnbau.

Hiei genügt es - im Unteischied zu
den eisten beiden Massnahmen — natüflich

nicht, nui die staatlichen Voraussetzungen

füt das gute Funktionieren des

Matktes zu schaffen: Kompliziere politische

Ptozesse, lange Amorisationsfristen
und rechtliche Auflagen lassen den Bau füt
Ptivate leidet kaum tentabel etscheinen.
Hiet muss dei Staat selbst aktiv weiden. In
dei Schweiz geschieht dies dutch den Bau
det Neat, in det EU durch den Bau der
Transeuropäischen Netze (TEN).

Schematisierend: Dutch die eiste
Massnahme witd die Sitasse teufet, durch die
zweite die Bahn billiget (da eifahtungs-
gemäss das Angebot in einem libetalisiet-

Damit ein

Wettbewerb

entstehen kann,

muss jedes

System für

alle seine

Kosten

aufkommen.

Das Instrument

für die

Entmonopoli-

sierung heisst

Trennung von

Infrastruktur

und Betrieb

sowie freier

Netz-Zugang

konkurrierender

Bahngesellschaften.

ten Matkt günstige! wird), und durch
die dritte wird das Bahnangebot zusätzlich
attraktive! (schnellere Wege, grössere
Kapazitäten). Dadutch, dass im Vetgleich zu
heute die Stiasse teuiei und die Bahn

günstiget wiid, entsteht ein ökologisch
gewünschte! Veilageiungseffekt4 von det
Strasse auf die Schiene, dei mit ökonomischen

Instiumenten erzeugt witd.

Unbestrittene Grundsätze

Dei Umfang dei Verlagerung ist im
wesentlichen eine Funktion det Preis-Differenz

zwischen Strasse und Bahn: Je grösser
die Differenz, desto giösset dei
Veilageiungseffekt und umgekehrt. Det
Veilageiungseffekt fällt kleinet aus, wenn beim
Zusammenspiel zwischen Bahnpieis und
Strassenkosten «etwas nicht stimmt»: Zum
Beispiel dann, wenn die Strassengebühren

gemessen an den tatsächlichen Kosten zu
tief angesetzt wotden sind odei die Bahnli-
betalisietung nicht fichtig greift. Neben
det zeitaufwendigeren Anpassung det
Rahmenbedingungen sind im Entwuif des

bilateralen Abkommens zwei Möglichkeiten
votgesehen, die eine tasche Korektut et-
lauben. Zum einen eine fiskalische Schutzklausel

zut zusätzlichen Verteuerung det
Strassengebühren, zum andern eine künstliche

Verbilligung des Bahnangebots dutch
zielgerichtete Subventionen5. Letztere hätten

an und füt sich in einem maiktwitt-
schaftlichen System nichts zu suchen,
wären aber angesichts des limitieren Cha-
rakteis vertretbar: Sie kämen nut subsidiär
im Sinne einer Übergangsregelung zum
Einsatz; zudem wate ihr Betrag schweize-
tischeiseits plafoniett.

Die konkrete Ausgestaltung det hiet
beschriebenen Massnahmen soll konfotm
mit den folgenden Giundsätzen sein:
zunächst einmal mit jenem det Nichtdiskriminierung

— dem in einem gemeinsamen,
libeialisietten Matkt wohl wichtigsten
Ptinzip. CH- und EU-Unteinehmen sollen

gleichbehandelt weiden; Massnahmen,
die etwa Inländet besseistellen (z.B. dutch
niedtigere Gebühren), sind verboten. Ein
weiterei wichtige! Giundsatz betiifft die

freie Wahl des Verkehrsmittels. Ein Untet-
nehmei soll frei entscheiden können, auf
welche Weise et ein Gut X von A nach B

ttanspottieit, ob auf dei Schiene odei
Stiasse. Wenn dei Veikeht alle seine Ko-
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sten, die internen und externen, bezahlt,
ist die Frage irelevant, ob es sinnvoll
ist odei nicht, das Gut X übethaupt zu
transponieren (z.B. Kartoffeln, die aus
Deutschland nach Italien zum Reinigen
gebiacht weiden). Ist die Kostenanlastung
saubet durchgefühlt wotden, daif luhig
dei Maikt übei Sinn und Unsinn eines

Transports entscheiden. (Man datf annehmen,

dass dann die Kattoffel-Reinigungs-
tianspoite sich nicht mehi lohnen und von
selbst veischwinden, ohne dass sie votgängig

von iigendeinei Behörde als unnötig
erklärt wotden wären.) Als weitere! Grund-
satz ist dei Verzicht aufquantitative Restriktionen

(z.B. in dei Foim von Kontingenten)

zu nennen, wobei alleidings Kontin-
gentsmassnahmen im Fall von speziellen
Schutzklauseln votbehalten bleiben.

Im Entwutf eines Landveikehisabkom-
mens CH-EU bilden die hier dargestellten
Ziele, Massnahmen und Gtundsätze die
Basis füi eine koordiniere Verkehrspolitik.

Im Abkommen sind die einzelnen

Komponenten diesel Veikehtskonzeption
nicht nut qualitativ, sondern - wo nötig
und möglich - auch quantitativ definier,
insbesondere durch die Festlegung det
maximalen Sätze füi die Strassenbenützungs-
gebühien. Diese sind nach dtei Lkw-Emis-
sionsklassen abgestuft, so dass ein säuberet
Lkw weniget bezahlt als ein mittlerei und
noch weniger als ein schmutziget Lkw. Um
zu veihindein, dass aufgrund dei techno-

Ist die

Kostenanlastung

sauber

durchgeführt worden,

darf ruhig

der Markt

über Sinn und

Unsinn eines

Transports

entscheiden.

logischen Entwicklung die immer «gtünei»
werdenden Lkws immer weniger Gebühren
bezahlen, ist ein Mechanismus festgelegt
wotden, det sicherstellt, dass die dutch-
schnittliche, gewichtete Gebühi unabhängig
von dei Zusammensetzung des Fahtzeug-
patks stets gleich bleibt. Auf diese Weise
ist garantier, dass dei Veilageiungseffekt
und die Einnahmen konstant bleiben, was
aus vetkehts- und finanzpolitische! Sicht
seht bedeutend ist6. Selbstvetständlich können

die Gebührensätze det Inflation angepasst

wetden, so wie sie auf dei Basis allfälliger

neuer Gegebenheiten im gegenseitigen
Einvernehmen modifizier wetden können.

Fazit: Die einzelnen Bausteine det
Schweizei Vetkehispolitik - LSVA, ATA,
Alpenschutzarikel, Bahnrefoim, Neat -
sind Teile einet kohärenten, gesamtheitlichen

Konzeption, die gtundsätzlich euio-
kompatibel ausgestaltet ist. Diese

Ausgestaltung macht es möglich, dass die

Vetkehispolitik det Schweiz mit jenet unsetet
Nachbarn kootdinier weiden kann. Die
Kooidination ist im Interesse dei Schweiz
und dei EU, denn nut so können beispielsweise

Umwegvetkehte veimieden und die

Voraussetzungen füt die Rentabilisietung
dei gtossen Bahninfrasttuktutbauten
geschaffen weiden. Das voigesehene Landvei-
kehtsabkommen etlaubt es uns, unsere
Vorstellungen von Umweltschutz und Verkehr
im Einvernehmen mit unseren europäischen

Nachbarn zu realisieren.

1 Parallel zur Erhöhung der Gewichtslimire wird während der Übergangszeit auch die Strassenfiskalität angehoben. Ausserdem werden
in dieser Übergangs- und «Angewöhnungsphase» 40-Tönner auf einer Kontingentsbasis zugelassen.

2 Im Unterschied zu der von Prof. Meyer vorgebrachten Kritik, die bessere Leistung werde bestraft, geht es nur darum, dem Lkw-
Verkehr seine von ihm verursachten Kosten anzulasten, um damit die Voraussetzungen für einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu
schaffen.

3 Ziel der Besteuerung ist entgegen der Annahme von Meyer nicht die «Wegbesteuerung eines Produktivitätsvorsprungs» der 40-Tönner,
sondern die Herstellung der sog. Kostenwahrheit. Dass diese zur Folge hat, dass der beim Wechsel von 28 Tonnen auf 40 Tonnen
entstehende Produktivitätsgewinn praktisch neutralisiert wird, ist nichts Absurdes, sondern ein begrüssenswerter Nebeneffekt.

4 Der in der Alpeninitiative geforderte Verlagerungseffekt wird - was Meyer zu erwähnen unterlässt - nicht durch ein Verbot des

Transitverkehrs umgesetzt, sondern durch den Mix der hier dargestellten marktwirtschaftlichen Massnahmen. Die Koordination der
CH- und EU-Verkehrspolitiken (wie im bilateralen Abkommen vorgesehen) bezweckt u.a. gerade die Vermeidung des von Meyer
kritisierten, ökologisch unsinnigen Umwegverkehrs.
5 Ist die Strassengebühr, bezogen auf die effektiven Kosten, zu tief angesetzt, wäre die Massnahme «Verteuerung der Gebühr» die
logischere, da ursachenbehebende; und die Massnahme «Verbilligung Bahn» wäre die systemwidrigere und nur symptombekämpfende.
Diese zweite Massnahme könnte aber leichter durchzuführen sein - ein in der Alltagspolitik nicht unerheblicher Vorteil.
6 Falls alle Lkw tatsächlich ihre externen Kosten bezahlen, wäre jedoch ein Einnahmenrückgang aufgrund rückläufiger externer Kosten

gerechtfertigt. Der Mechanismus zur Konstanthaltung der Einnahmen wäre dann nicht vertretbar. Falls die Lkw aber ihre Kosten nicht
vollständig bezahlen, entfällt dieser Einwand. Ein anderer Punkt aus idealtheoretischer Sicht betrifft die Notwendigkeit, die Einnahmen
aus der Anlastung externer Kosten der Allgemeinheit rückzuerstatten. Wenn man aber davon ausgeht, dass der Bau der Neat eine
Aufgabe der Allgemeinheit ist und zur Lösung des Güterverkehrsproblems beiträgt, ist die geplante Verwendung der Gebühreneinnahmen

zur Neat-Finanzierung durchaus sinnvoll.
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